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Anmeldung

Jugendmusikschule Frauenfeld

www.jmf.ch



Diese Schulordnung wurde vom Vorstand der JMF am 28. August 2017 genehmigt.  
Sie ersetzt diejenige vom 8. März 2010 und tritt am 1. Februar 2018 in Kraft.

Anmeldeformular

Schülerin / Schüler

Rechnungsadresse  Bei Kindern Eltern oder gesetzliche Vertretung

Instrumentalunterricht

Instrumentaler  
Gruppenunterricht (1.–3. Kl.)

Unterricht Kurse & Gruppen

Vorname

PLZ / Ort

Instrument

Instrument

Bemerkungen (z.B. Wunsch-Lehrperson)

Ort und Datum Unterschrift

 30 Min.    40 Min.    50 Min.    60 Min.

  Blockflöte (BGU)

  Perkussion

  Kindersinggruppe ZIPZAP

  Kinder- und Jugendchor

Die separat publizierte Schulordnung ist verbindlich, 
ebenso die derzeit gültige Tarifordnung. Die Eltern / 
gesetzlichen Vertreter bestätigen mit Ihrer Unter-
schrift, diese zur Kenntnis genommen zu haben und 
die entsprechenden Verpflichtungen zu erfüllen.

  popSensations Chor

  Klanggarten I (ab 4 Jahren)

  Klanggarten II (ab 2. Kindergarten)

  Kinder- oder Jazztanz

 40 Min.

Einzel 2-er Gruppe

Telefon Privat E-Mail

Name Adresse

Name Geburtsdatum

Jugendmusikschule Frauenfeld

Organisation, Aufgabe

Die Schule untersteht dem Vorstand des 
Vereins Jugendmusikschule Frauenfeld 
und vermittelt Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen eine sorg fältige musi-
kalische Ausbildung.

Unterrichtszeiten

Das Schuljahr, die Ferien und die Feier-
tage richten sich nach der Schul ge-
meinde Frauenfeld. An schulfreien Ta-
gen der Vorksschule (Teamtage etc.) 
findet der Musikunterricht statt. Für 
den Schuljahresbeginn gilt folgende 
regelung: Die Schulleitung legt fest, 
welche Unterichtsstunden wegen der 
Stundenplaneinteilung erst ab der 
zweiten Schulwoche beginnen.

Die Stundenplan-Einteilung erfolgt stets 
in direkter Absprache zwischen Schüle-
rin, Schüler und Musiklehrperson. Aus-
nahme: vorgegebene Kurszeiten bei den 
Kursen Musik und Bewegung.

Anmeldung & Eintritt

Der Eintritt in die Schule erfolgt zu  
Semsterbeginn. Das Anmeldeformular 
nimmt das Sekretariat bis 10. Juni 
(Herbstsemester Beginn nach den 
Sommer ferien) bzw. 10. Dezember 
(Frühjahrssemester Beginn nach den 
Sportferien) entgegen. 

Schulleitung und Musiklehrpersonen 
stehen den Eltern auf vorherige Anmel-
dung hin für Gespräche und Vorabklä-
rungen zur Verfügung. Die Zuteilung des 
Schülers, der Schülerin an die Musik-
lehrperson erfolgt durch die Schullei-
tung, Wünsche nach einer bestimmten 
Lehrperson werden nach Möglichkeit 
berücksichtigt. Instrumenten-, Kurs- 
oder Lehrerwechsel bzw. Änderung der 
Lektionsdauer sind ebenfalls per 
10. Juni/10. Dezember zu melden. Mit 
der Unterzeichnung der Anmeldung 
wird die Schulordnung anerkannt und 
die Verpflichtung zur Bezahlung des 
Schulgeldes eingegangen.

Absenzen

Musiklehrpersonen, Schülerinnen und 
Schüler sind verpflichtet, einander Ab-
senzen rechtzeitig – wenn möglich spä-
testens am Vortag – mitzuteilen. 

Für Stunden, die wegen Verhinderung 
eines Schülers, einer Schülerin aus-
fallen, besteht kein Anspruch auf Nach-
holung. Bei einer längerer Absenz infol-
ge Krankheit oder Unfall (drei Wochen 
und mehr) ist ein ärztliches Zeugnis zu-
handen der Schulleitung erforderlich, 
um die Rückvergütung eines entspre-
chenden Teils des Schulgeldes zu erwir-
ken. 

Lektionen, die wegen Verhinderung der 
Musiklehrperson ausfallen, müssen vor- 
oder nachgeholt oder wie folgt kom-
pensiert werden:
 
•  Mittels Lektionsersatz während der un-

terrichtsfreien Einteilungswoche
•  Durch Klassenprojekte in erweitertem 

Zeitumfang

Krankheitsbedingte Ausfälle müssen 
nicht nachgeholt werden. Bei längerer 
Abwesenheit (drei Wochen und mehr) 
wird für eine Stellvertretung gesorgt. Für 
ausgefallene Unterrichtslektionen be-
steht kein Anspruch auf Rückerstattung. 
Ausnahmen bewilligt die Schulleitung. 

Abmeldung & Austritt

Der Austritt erfolgt nur auf Semesteren-
de. Die Abmeldung muss schriftlich bis 
zum 10., bzw. 10. Dezember auf dem Se-
kretariat der JMF eintreffen, sonst wird 
das Schulgeld für ein weiteres Semester 
fällig. Tritt ein Schüler, eine Schülerin 
vor Ende des Semesters aus der Schule 
aus, besteht kein Anspruch auf Rücker-
stattung des Schulgeldes.

Schulgeld

Die Rechnungsstellung erfolgt kurz nach 
Semester beginn, zahlbar innert 30 Ta-
gen. Bei finanziellen Engpässen kann 
zur Zahlungserleichterung ein Teilzah-
lungsmodus vereinbart werden.

Geschwisterrabatt

Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus 
derselben Familie den Musikunterricht 
an der JMF, oder belegt eine Schülerin, 
ein Schüler mehrere Fächer, wird ein 
Geschwisterrabatt gewährt.

Schulgeldermässigung

Bei schwierigen finanziellen Verhältnis-
sen der Eltern kann auf ein Gesuch hin 
das Schulgeld ermässigt werden. Das 
Gesuch ist zu richten an: 

Stiftung JMF, Sozial- und Förderfonds
Zeughausstr. 14a, 8500 Frauenfeld

Das entsprechende Formular ist auf 
dem Sekretariat der JMF erhältlich. Ge-
schwisterrabatt und Schulgeldredukti-
on können nicht kumuliert werden.

Elternkontakte

Gute Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Musik unterricht sind regelmäs-
sige Kontakte zwischen Lehrpersonen 
und Eltern. Die Eltern sind jederzeit 
freundlich eingeladen, den Musikunter-
richt zu besuchen. 

Bei Schwierigkeiten ist zunächst mit  
der Musiklehrperson Kontakt aufzuneh-
men. Differenzen zwischen Schülerin-
nen, Schülern oder Eltern und einer 
Lehrperson, welche durch Gespräche 
beider Parteien nicht gelöst werden 
können, müssen der Schulleitung ge-
meldet werden.

Disziplin

Bei wiederholter, unentschuldigter Ab-
senz, ungebührlichem Betragen sowie 
Missachten der Schulund Hausordnung 
durch einen Schüler, eine Schülerin sind 
die Musiklehrpersonen verpflichtet, der 
Schulleitung Bericht zu erstatten. Diese 
kann nach vorheriger Verwarnung des 
Schülers, der Schülerin und schrift licher 
Mitteilung an die Eltern, diesen bzw. 
diese vom Unterricht ausschliessen. Ein 
Anspruch auf Rückerstattung des Schul-
geldes besteht nicht.

Schulordnung

Vorname     w          m

Anmeldetermin für das jeweils nächste Semester: 10. Juni und 10. Dezember


